NRW.BANK.Moderne Schule <& NRW.BANK

Merkblatt

Gemeinschaftsaktion von NRW.BANK und KfW Bankengruppe

Zinsgunstige Darlehen zur Finanzierung von Investitionen in den
Bau und die Modernisierung von Schulen und Kindergarten in
Nordrhein-Westfalen

Mit dem Programm ,NRW.BANK.Moderne Schule” steht den Kommunen in Nordrhein-
Westfalen eine zinsgunstige, langfristige Finanzierungsmoglichkeit fur Investitionen in
den Bau und die Modernisierung von (Volkshoch-)Schulen und Kindergarten zur Verfligung.

1. Antragsteller(in)
— kommunale Gebietskorperschaften in Nordrhein-Westfalen,

—rechtlich unselbststandige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskorperschaften in
Nordrhein-Westfalen,

— Gemeindeverbande (z. B. Kommunale Zweckverbande), die gemald Artikel 115 (2) in
Verbindung mit Artikel 114 (2) der EU-Verordnung Nummer 575/2013 uber Aufsichts-
anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (Capital Requirements
Regulation) ein KSA-Risikogewicht von Null haben. Hierzu erfolgt eine Einzelfallprifung
durch die NRW.BANK.

2. Verwendungszweck
Finanziert werden grundsatzlich alle Investitionen in den Bau und die Modernisierung von

__Schulen und Volkshochschulen,
— Kindergarten'

sowie in deren Einrichtung und Ausstattung, zum Beispiel:

— Grundstucke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitions-
vorhabens sind,

— Planungskosten rickwirkend fur maximal drei Jahre ab Antragstellung, die Gegenstand
eines aktuell zu finanzierenden Investitionsvorhabens sind.

Die NRW.BANK behalt sich eine Prufung des Einzelfalls vor.
Nicht finanzierbar/forderbar sind:

__Investitionen in Betriebsmittel,

— geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsguter,

— reine Kapitalanlagen,

— Leasingvorhaben (im Sinne des steuerlichen Leasingbegriffs),

— Liquiditatskredite,

— Eigenkapitalausstattung

— denkmalpflegerische MaBnahmen an nichtoffentlichen Gebauden

— Umschuldungen oder Nachfinanzierungen von bereits abgeschlossenen und
durchfinanzierten Vorhaben.

1 Darunter fallen auch Kindertagesstatten.
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Die Darlehen werden vorhabensbezogen und bei Vorliegen einer rechtswirksamen
Kreditermachtigung fur das aktuelle und/oder das vorherige Haushaltsjahr- oder
Wirtschaftsjahr vergeben.

Die verbindlichen ESG-Fordervoraussetzungen der NRW.BANK geben fur forderfahige
Vorhaben und deren Antragsteller(innen) einzuhaltende Bedingungen vor oder schlieen
diese grundsatzlich von einer Finanzierung aus. Um nachhaltige Transformationen zu
ermoglichen, konnen unter besonderen Umstanden Forderungen von grundsatzlich
ausgeschlossenen Antragstellern/Antragstellerinnen?, dennoch umsetzbar sein. Die
ESG-Fordervoraussetzungen und weitergehende Informationen zum Thema Nachhaltig-
keit der NRW.BANK sind unter www.nrwbank.de/nachhaltigkeit zu finden.

3. Forderungsumfang

Der Finanzierungsanteil betragt bei Darlehensbetragen tber 2 Mio. € maximal 50% der
forderfahigen Investitionskosten pro Vorhaben. Hierbei konnen die restlichen 50% des
Darlehensbedarfs aus dem Programm ,, NRW.BANK.Kommunal Invest Plus” finanziert
werden. Bei Darlehensbetragen bis 2 Mio. € kann der Finanzierungsanteil bis zu 100%
der forderfahigen Investitionskosten pro Vorhaben betragen.

Eine Aufstockung des Darlehensbetrags ist unter Beachtung der dargestellten
Anteilsfinanzierungsgrenzen grundsatzlich moglich, sofern das Vorhaben noch nicht
abgeschlossen ist. Der Darlehenshochstbetrag in diesem Forderprogramm betragt
150 Mio. € pro Jahr pro Antragsteller(in).

Die Kombination mit offentlichen Fordermitteln ist moglich. Die Mittel aus den Programmen
,NRW.BANK.Moderne Schule” und ,,NRW.BANK.Kommunal Invest” sowie ,,IKK-
Investitionskredit Kommunen” der KfW oder einem anderen aus diesem Programm
refinanzierten Darlehen durfen zusammen die aufgezeigten Finanzierungsanteile nicht
uberschreiten.

4. Darlehenskonditionen

a. Laufzeit
Ratendarlehen:
— 10 Jahre bei 1 tilgungsfreien Jahr
—_ 20 Jahre bei 3 tilgungsfreien Jahren
— 30 Jahre bei 5 tilgungsfreien Jahren

b. Zinssatz:
Die Zinsbindung betragt 10 Jahre. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist werden neue
Konditionen vereinbart.

Der Programmzinssatz orientiert sich an den Kapitalmarktzinsen und wird taglich angepasst.

Die jeweils geltenden Zinssatze sind im Internet unter www.nrwbank.de/konditionen
abrufbar.

Fir das Darlehen kommt der am Tag des Abrufs geltende Programmzinssatz zur
Anwendung, sofern die Abrufvoraussetzungen gegeben sind und der Abruf bis spatestens

12.00 Uhr der NRW.BANK zugeht. Bei Zugang des Abrufs bei der NRW.BANK ab
12.00 Uhr, gilt der Zinssatz des nachsten Tages.

2 siehe 2.1 der ESG-Fdrdervoraussetzungen
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Die NRW.BANK verbilligt zusatzlich die ochnehin schon gunstigen Konditionen des
Programms ,, IKK-Investitionskredit Kommunen” der KfW, der als Refinanzierungsbasis
dient.

Wird der Abruf zu einem bestimmten Termin gewunscht, kommt der zum gewlinschten
Abruftag geltende Zinssatz zur Anwendung.

c. Tilgung:

— Nach Ablauf der tilgungsfreien Anlaufjahre in gleich hohen vierteljahrlichen Raten.
Wahrend der Tilgungsfreijahre erfolgen lediglich Zinszahlungen auf die ausgezahlten
Darlehensbetrage. Eine vorzeitige ganze oder teilweise auBerplanmaRige Tilgung des
ausstehenden Darlehensbetrags ist innerhalb der Zinsbindungsfristen im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.

5. Besicherung

Die Darlehensvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen Ublichen formalen
Voraussetzungen gebunden.

6. EU-Beihilfebestimmungen

Nicht finanziert werden MaBnahmen, die geeignet sind, den freien Wettbewerb zu
beeinflussen (im Sinne von Artikel 107 des Vertrags uUber die Arbeitsweise der
Europaischen Union).

7. Antrags-/Zusageverfahren

Die Darlehen werden mittels eines Antragsformulars ausschlieflich im Direktverfahren
bei der NRW.BANK beantragt. Das gesamte Verfahren kann auch digital Gber das
Kommunenportal erfolgen, soweit der/die Antragsteller(in) dafur registriert ist. Nahere
Infomationen zum Kommunenportal und der Registrierung zu diesem, sind unter
folgendem Link auffindbar www.nrwbank.de/kommunenportal.

Bei Vorhaben, deren Bauzeit sich Uber mehrere Jahre erstreckt, erfolgt die Antragstellung
in Abschnitten, bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr. Im Rahmen des laufenden Haus-
haltsjahresabschnitts konnen bereits begonnene Bauabschnitte noch finanziert werden.

Fur die Beantragung des Darlehens reichen die auf dem Antragsformular einzutragenden
Angaben sowie eine zusammenfassende Projektbeschreibung grundsatzlich aus. Bei
Gemeindeverbanden als Antragsteller missen noch die folgenden weiteren Unterlagen
eingereicht werden:

— Vollstandiger Wortlaut der aktuellen Verbandssatzung,

— Veroffentlichung der Verbandssatzung,

— aktuelles Mitgliederverzeichnis einschlieflich der Stimmrechtsverteilung und
__Ubersicht iiber die bestehenden Beteiligungen.

Die NRW.BANK behalt sich vor, noch weitere Unterlagen nach der Antragstellung
anzufordern, die fur die Bearbeitung des Antrags erforderlich sind.
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Wenn alle erforderlichen Unterlagen fur die Antragstellung eingereicht wurden und der
Antrag von der NRW.BANK positiv beschieden wurde, erteilt Letztere eine Globalzusage
an den/die Antragsteller(in). Diese enthalt wesentliche Informationen hinsichtlich des
Darlehens und stellt ein rechtsverbindliches Angebot fur einen Darlehensvertrag seitens
der NRW.BANK dar.

Fur die Inanspruchnahme des Darlehens und die verbindliche Annahme der Globalzusage
muss der/die Antragsteller(in) digital (per E-Mail an kommunaldirekt@nrwbank.de oder
per Kommunenportal) einen Abruf bei der NRW.BANK einreichen. Bei einem per E-Mail
eingereichten Abruf muss der Originalabruf der NRW.BANK zusatzlich postalisch
eingereicht werden. Der Abruf kann erst nach Vorliegen der Abrufvoraussetzungen
gemald Ziffer 2.1 der Allgemeinen Bestimmungen bei Investitionsbeginn erfolgen.

Die Abruffrist betragt 12 Monate. Das spateste Abrufdatum wird in der Globalzusage
festgelegt. Im begrindeten Einzelfall kann eine Verlangerung dieser Frist vereinbart
werden. Mit dem Abruf wird der fur das Darlehen mafRgebliche Zinssatz festgelegt.
Darlehen werden anschlieBend grundsatzlich in einer Summe ausgezahlt.

Mit der Erganzungszusage wird der Abruf verbindlich angenommen und der Zinssatz
sowie die Falligkeitstermine mitgeteilt. Sowohl mit dem Abruf, als auch der Erganzungs-
zusage wird die Globalzusage verbindlich erganzt.

Die zweckentsprechende Verwendung des Darlehens ist innerhalb von 12 Monaten ab
Vollauszahlung des Darlehens mittels des einzureichenden Verwendungsnachweises zu
belegen. Die Zweckbindung fur das Darlehen gilt grundsatzlich fur die gesamte Darlehens-
laufzeit. In begrindeten Ausnahmefallen, in denen die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes,
insbesondere auf Grund dessen Beschaffenheit oder Verwendung im konkreten Fall,
kirzer als die Darlehenslaufzeit ist, ist die zweckentsprechende Nutzung lediglich fur
die Nutzungsdauer zu gewahrleisten.

Es besteht die Moglichkeit, gemeinsam mit der NRW.BANK im Rahmen von Kommu-
nikationsmaBnahmen auf das geforderte Projekt hinzuweisen (z. B. im Rahmen eines
Pressetermins oder durch gegenseitige Verlinkung auf den jeweiligen Internetseiten).
In diesen Fallen kann die NRW.BANK das Forderprojekt fur eigene werbliche Zwecke
nutzen. Gegebenenfalls kann auch eine Plakette zur Verfliigung gestellt werden, die auf
die Forderung durch die NRW.BANK hinweist.

Ein Rechtsanspruch auf ein Darlehen aus diesem Programm besteht nicht.

Informationen erhalten Sie bei der

NRW.BANK NRW.BANK
Kavalleriestralle 22 FriedrichstralBe 1
40213 Dusseldorf 48145 Minster

Service-Center: +49 211 91741-4600
E-Mail: info@nrwbank.de
Internet: www.nrwbank.de/schulbau

Gefordert durch:

IKFW
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L] per E-Mail an kommunaldirekt@nrwbank.de
(" Uber das Kommunenportal www.nrwbank.de/kommunenportal

NRW.BANK
101-81330
40188 Dusseldorf

Antrag bitte vollstindig ausfiillen (Zutreffendes bitte ankreuzen)

[_] NRW.BANK.Kommunal Invest
[_] NRW.BANK.Moderne Schule

[_] NRW.BANK.Kommunal Invest Plus

Beantragtes Forderdarlehen Gesamtbetrag €
(auf volle Hunderter gerundet)

1. Antragsteller(in)

Gemeinde/-verband oder rechtlich unselbststandiger Eigenbetrieb

Anschrift (StralRe, Postleitzahl, Ort)

Ansprechpartner(in) Telefon

E-Mail-Adresse Aktenzeichen

2. Darlehensempfanger(in)
Das Darlehen geht vollstandig an

[ ] Gemeinde/-verband und/oder [ ] rechtiich unselbststandiger Eigenbetrieb

Namen
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3. Vorhabensbeschreibung

Bezeichnung des Vorhabens beziehungsweise des Sammelantrags

4. Bestatigung

4.1 Ich/Wir bestatige(n), dass die beantragten Darlehensmittel nicht fur MaBnahmen
verwendet werden, die geeignet sind, den freien Wettbewerb gemall Art. 107 AEUV
zu beeinflussen. Insbesondere bestatige(n) ich/wir, dass etwaige Vorgaben des
europaischen Beihilferechts beachtet wurden und werden.

4.2 Ich versichere/Wir versichern und Gibernehme(n) Gewahr dafiir, dass die Darlehens-
aufnahme unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsmaRigen Vorschriften
zustande kommen wird.

Ich/Wir bestatige(n) insbesondere, dass

—die Darlehensaufnahme auf der Grundlage einer/eines rechtlich gultigen und
bestehenden Haushaltssatzung oder Wirtschaftsplanes erfolgt,

— der genehmigte Betrag fur Investitionsdarlehen im jeweiligen Haushalts- oder
Wirtschaftsjahr noch nicht ausgeschopft ist und durch die Darlehensaufnahme
nicht uberschritten wird,

— mit dem Investitionsdarlehen eine im jeweiligen Haushalts- oder Wirtschaftsplan
festgelegte Investition belegt wird,

— eine rechtswirksame Kreditermachtigung gem. § 86 GO NRW fir das jeweilige
Haushalts- oder Wirtschaftsjahr vorliegt, einschlieBlich einer ggf. erforderlichen
aufsichtsbehordlichen Genehmigung gem. § 86 Abs. 3 GO NRW,

— im Falle einer vorlaufigen Haushaltsfuhrung die Darlehensaufnahme im
Rahmen von § 82 Abs. 1 GO NRW erfolgt und falls notwendig, die aufsichts-
behordliche Genehmigung fur das jeweilige Haushalts- oder Wirtschaftsjahr
gem. § 82 Abs. 2 GO NRW vorliegt.

Ich/Wir werde(n) auf Anforderung, die von der NRW.BANK fur notwendig erachteten
kommunalrechtlichen Unterlagen — jeweils als beglaubigte Kopie — einreichen.

4.3 Ich/Wir bestatige(n), dass alle Arbeiten, Lieferungen und Leistungen fur die Ausfuhrung
des zugrundeliegenden Projekts, sofern erforderlich, entsprechend den nationalen
Vorschriften ausgeschrieben wurden und das anwendbare Vergaberecht eingehalten
wird.

4.4 Ich/Wir bestatige(n), dass derzeit fur das zugrundeliegende Projekt keine Finan-

zierungsmittel aus anderen FordermaBnahmen der Europaischen Investitionsbank
in Anspruch genommen werden.
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4.5 Ich/Wir bestatige(n), dass ich/wir die relevanten ESG-Fordervoraussetzungen unter
www.nrwbank.de/kommunalinvest bzw. www.nrwbank.de/schulbau zur Kenntnis
genommen habe(n) und erklare(n) mich/uns mit deren Beachtung und Einhaltung
einverstanden.

4.6 Mir/Uns ist bewusst, dass die in diesem Antrag getatigten Angaben fur das weitere
Verfahren verbindlich sind.

4.7 Mir/Uns ist bekannt, dass die zur Antragsberechtigung (Nummer 1 bis 4.5 und in
der Anlage Einzelprojekt) angegebenen Tatsachen subventionserheblich im Sinne des
§ 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug strafbar ist. Ich/Wir
verpflichte(n) mich/uns, Ihnen unverziiglich Anderungen der vorgenannten Angaben
zu ubermitteln, sobald mir/uns diese bekannt sind. Mir/Uns ist weiterhin § 4 des
Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI. | S. 2037) bekannt, wonach
insbesondere Scheingeschafte und Scheinhandlungen fur die Bewilligung,
Gewahrung oder Ruckforderung und Weitergewahrung oder das Belassen einer
Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass fur
die Beurteilung der tatsachlich gewollte Sachverhalt mageblich ist.

Mir/Uns sind die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden
Mitteilungspflichten bekannt; insbesondere werde(n) ich/wir jede Abweichung von
den bestehenden Angaben unverziglich schriftlich der NRW.BANK mitteilen, bei
der der Antrag eingereicht wurde.

4.8 Mir/Uns ist bekannt, dass alle in diesem Antrag angegebenen personenbezogenen
Daten von den am Verfahren Beteiligten zum Zweck der Antragsbearbeitung und
Darlehensverwaltung, soweit es zur rechtmaRigen Aufgabenerfullung und zur
Erfullung gesetzlicher Anforderungen zwischen den Beteiligten erforderlich ist,
erhoben, gespeichert und genutzt sowie zwischen diesen gegenseitig Ubermittelt
werden durfen.

Beteiligte konnen die NRW.BANK, die Landesregierung des Landes Nordrhein-
Westfalen und die von diesen beauftragten Stellen sein, sowie die KfW, die EIB
(Europaische Investitionsbank), die LR (Landwirtschaftliche Rentenbank) oder die CEB
(Entwicklungsbank des Europarates), sofern sie an der Refinanzierung beteiligt sind.

Ich/Wir befreie(n) insoweit die NRW.BANK vom Bankgeheimnis.

Ort, Datum Siegel/Unterschrift(en)/Amtsbezeichnung
des Antragstellers/der Antragstellerin

Name in Druckbuchstaben
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Anlage Einzelprojekt

Anlage Einzelprojekt

(pro Verwendungszweck ist eine ,Anlage Einzelprojekt” auszufiillen)

1. Bezeichnung des Vorhabens

1.1 Investitionsort

1.2 Verwendungszweck (Bitte Zutreffendes ankreuzen. Nur eine Nennung ist moglich.
Bitte kurze Vorhabensbeschreibung unter 3. erganzen.

[] MaRnahmen zum Klimaschutz
(vgl. FAQ unter www.nrwbank.de/kommunalinvest — Weitere Informationen)

O Abwasserentsorgung
Wasserversorgung
Kindergarten
BaulanderschlieBung
Schulbau/Schulmodernisierung/Schulsportanlagen

MaRnahmen zur Energieeinsparung

O
O
O
O
O
(© Offentliche Sicherheit und Ordnung (Feuerwache, Polizeiwache, Ordnungsamt)
(U Verkehrsinfrastruktur

() Stadt- und Dorfentwicklung, einschlielich Tourismus

(U Sportstatten fiir Vereins- und Breitensport mit rein lokalem Bezug

O Verwaltungsgebaude

S

) Sonstiges (bitte erlautern)
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2.

3.1

Investitions- und Finanzierungsplan fiir das Vorhaben
(ohne MwSt., soweit abzugsfahig, und ohne Finanzierungskosten; Angaben in €)

Bauliche MalBnahmen

Maschinen/Einrichtungen

Grunderwerb

Sonstige Investitionen

Summe 0,00

NRW.BANK.Kommunal Invest

NRW.BANK.Moderne Schule

NRW.BANK.Kommunal Invest Plus

Eigenmittel 121

Offentliche Mittel 31

Sonstige Fremdmittel

Summe 0,00

Angaben zum Vorhaben
(bei Klimaschutz zusatzlich: Bestatigung Effekt der MaBnahme)

Beschreibung (gegebenenfalls Anlage beifligen)

Voraussichtlicher Beginn des
Investitionsvorhabens bzw. Bauabschnitts

Monat Jahr

Voraussichtliche Beendigung des
Investitionsvorhabens bzw. Bauabschnitts

Monat Jahr

Hinweis: Handelt es sich bei der geforderten MaRnahme um ein Vorhaben, fir
welches bereits in den Vorjahren Forderantrage gestellt wurden, missen die Ausgaben
pro Forderantrag prazise abgegrenzt werden, um eine Doppelbelegung der Ausgaben
zu verhindern.

Sofern vorhanden, Antragsnummer der Vorforderung:
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Anlage Einzelprojekt

4. Absichtserklarungen bei MaBnahmen des Klimaschutzes

L 1ch/wir bestatige(n), dass die erzeugte Energie ausschlieflich fur den Eigen-
gebrauch des Antragstellers/der Antragstellerin verwendet wird und weder ins
offentliche Netz eingespeist, verkauft noch einer wirtschaftlichen Betatigung im
Sinne des EU-Beihilferechts zugefuhrt wird.

L 1ch/wir bestatige(n), dass der Effizienzhausstandard 40 oder besser erfullt wird.

L 1ch/wir bestatige(n), dass ein Ruckgang der Wasserverluste um mindestens
20% erfillt und der Energieverbrauch auf durchschnittlich unter 0,5 kWh/m?
gesenkt wird.

5. Bestatigungen im Falle eines Neu-/Umbaus, dem Erwerb oder der
Sanierung von Gebauden (Sektorleitlinien)

Die Antrage dieses Forderprogrammes unterliegen den ESG-Fordervoraussetzungen und
somit auch den Sektorleitlinien der NRW.BANK?. Eine Forderung von Gebauden, die mit
fossilen Warmeerzeugern betrieben werden, erfordert eine gesonderte Prifung der
Forderfahigkeit.

Wird im Rahmen lhres Vorhabens ein Neubau einer Heizungsanlage oder eine
Anpassung an einer bestehenden Heizungsanlage (technische Anpassung am Brenner
oder davor) oder damit verbundener Anbauteile vorgenommen? Neue Heizungsrohre oder
der Wasserdurchlauf sind nicht relevant.

] Nein (0 Ja
Falls ja, wird nach der Umsetzung des Vorhabens in dem Gebaude ein Warmeerzeuger

mit fossilen Brennstoffen genutzt bzw. betrieben dessen Laufzeit sich durch die
MaRnahme verlangert?

[ ] Nein () Ja

Wird im Rahmen des Vorhabens eine Photovoltaikanlage errichtet, die in das offentliche
Netz einspeist und Teil des hier beantragten Darlehensbetrags ist?

[ ] Nein () Ja

1 Die ESG-Fordervoraussetzungen und weitergehende Informationen zum Thema Nachhaltigkeit der NRW.BANK sind
unter www.nrwbank.de/nachhaltigkeit zu finden.
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6. Ist die Weiterleitung des beantragten Darlehens an Dritte vorgesehen?
] Nein 0 Ja

Falls ja,

Name der begunstigten Gesellschaft

L 1ch/wir bestatige(n), dass

— die Weiterleitung der beantragten Darlehensmittel ausschlieBlich an eine Gesellschaft
erfolgt, an der die Gemeinde im Rahmen einer Allein- oder Mehrheitsgesellschaft-
erstellung beteiligt ist.

__der zu finanzierende Darlehensanteil sowie der beizumessende Fordervorteil
vollstandig fiur die hiermit beantragte investive MaBnahme genutzt wird,

— die MaBnahme, fur die das weitergeleitete Darlehen verwendet wird, keine
unternehmerische Tatigkeit gemall dem Europaischen Beihilferecht darstellen
darf. Neben der nicht unternehmerischen Tatigkeit darf eine unternehmerische
Tatigkeit gemaR dem Europaischen Beihilferecht nur dann ausgefuhrt werden,
wenn beide Tatigkeiten eindeutig von einander trennbar sind.

Erlduterungen zum Antrag

[11 Mit dem Antrag konnen mehrere Vorhaben gleichzeitig beantragt werden. Fur jedes
Vorhaben ist eine gesonderte ,Anlage Einzelprojekt” einzureichen. Die Grenzen zur
anteilig maximal zulassigen Finanzierung beziehen sich auf das Einzelvorhaben.

[2] Eigenmittel beinhalten Beitrage und einmalige Gebuhren, nicht hingegen laufende
Gebuhren. Alle riickzahlbaren Fremdmittel (Kapitalmarktdarlehen, Kredite usw.) zahlen
nicht zu den Eigenmitteln.

[3]1 Bitte in gesonderter Anlage erlautern.

NRW.BANK.Kommunal Invest und NRW.BANK.Moderne Schule werden gefordert durch:

IKFW

E alles zuriicksetzen j
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Allgemeine Bestimmungen

NRW.BANK.Kommunal Invest
NRW.BANK.Moderne Schule
NRW.BANK.Kommunal Invest Plus

1.  Verwendung der Mittel

1.1 Die Darlehensmittel dirfen nur zur (anteiligen) Finanzierung des in der Darlehens-
zusage genannten geforderten Vorhabens eingesetzt werden.

1.2 Spatestens 12 Monate ab Vollauszahlung der Darlehensmittel weist der/die
Darlehensnehmer(in) die Verwendung unaufgefordert durch Vorlage des
Verwendungsnachweises gegenuber der NRW.BANK nach. Bei Finanzierungen
in Haushaltsjahresabschnitten oder Tranchen gilt als Vorhaben jeder von der
NRW.BANK refinanzierte MaBnahmeabschnitt.

2. Abruf der Mittel

2.1  Der Abruf der Darlehensmittel kann frihstens erfolgen, wenn eine gultige
Kreditermachtigung vorliegt, die geforderten Nachweise erbracht wurden (z. B.
kommunalaufsichtsrechtliche Genehmigung) und mit dem Investitionsvorhaben zum
Zeitpunkt des Mittelabrufs begonnen wurde und somit die Darlehensmittel inner-
halb einer angemessenen Frist dem festgelegten Verwendungszweck zugefuhrt
werden konnen.

2.2 Der Abruf muss spatestens bis zum Ende der in der Globalzusage genannten
Frist erfolgen.

2.3 Die Darlehensmittel werden in einer Summe ausgezahlt.
2.4  Die Auszahlung erfolgt zu 100%.

2.5 Soweit nicht anders geregelt, gilt, dass Abrufe der NRW.BANK schriftlich — unter
Verwendung des Formulars der NRW.BANK — einzureichen sind. Die NRW.BANK
ist berechtigt, Abrufe digital entgegenzunehmen; das Original des Abrufs ist
nachzureichen. Fur diesen Fall stellt der/die Darlehensnehmer(in) die NRW.BANK
von jeglicher Haftung fiir Schaden frei, die durch Falschibermittlung, insbesondere
Ubermittlungsfehler, Missbrauch, Missverstandnisse und Irrtimer entstehen,
soweit die Schaden nicht durch grob fahrlassiges oder vorsatzliches Verhalten
der NRW.BANK verursacht wurden.

3. Bereitstellungsprovision

Es wird keine Bereitstellungsprovision berechnet.
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NRW.BANK

Allgemeine Bestimmungen

4. Kurzungsvorbehalt

41 Die NRW.BANK ist berechtigt, den Darlehensbetrag anteilig zu kirzen, wenn sich
die forderbaren Kosten des Vorhabens ermaRigen. Betrifft die Kirzung bereits
ausgezahlte Betrage, so sind die Kurzungsbetrage von dem/der Darlehensnehmer(in)
unverzuglich an die NRW.BANK zuruckzuzahlen. In diesen Fallen tragt der/die
Darlehensnehmer(in) die Vorfalligkeitsentschadigung fur den zuruckgezahlten
Darlehensbetrag.

4.2 Die zuriickgezahlten Kurzungsbetrage werden grundsatzlich gleichmaRig auf die
Restlaufzeit verteilt.

5. Vorzeitige Riickzahlung

51  Eine freiwillige vorzeitige Ruckzahlung des Darlehen ist innerhalb der Zinsbindungs-
fristen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.

5.2 Bei programmbedingten auBerplanmaBigen Tilgungen tragt der/die Darlehens-
nehmer(in) die Vorfalligkeitsentschadigung.

5.3 AuBerplanmaBige Riickzahlungen gemaR Nr. 5.2 werden gleichmaRig auf die
Restlaufzeit verteilt.

5.4  Das Ruckzahlungsrecht gemaR § 488 Absatz 3 Satz 3 BGB fur den/die Darlehens-
nehmer(in), die/der keine Zinsen schuldet, ist ausgeschlossen.

5.5 Bei Vereinbarung eines negativen Zinssatzes hat der/die Darlehensnehmer(in)
keinen Anspruch auf eine Entschadigung fur nicht angefallene Zahlungsbetrage.

6.  Auskunftspflicht
Der/Die Darlehensnehmer(in) ist verpflichtet, der EIB (Europaische Investitionsbank),
der CEB (Entwicklungsbank des Europarates), der LR (Landwirtschaftliche
Rentenbank), der KfW - sofern sie an der Refinanzierung beteiligt sind — oder den
von ihr Beauftragten sowie der NRW.BANK Uber das geforderte Investitionsvorhaben
Auskunfte zu erteilen und insoweit Einblick in den Haushaltsplan beziehungsweise
die Geschaftsunterlagen zu gewahren. Die NRW.BANK ist gleichfalls zur Auskunft
gegenuber den oben genannten Stellen verpflichtet und insoweit von einer
Schweigepflicht entbunden.

7. Prufungsrecht
Die EIB, die CEB, die LR, die KfW — sofern sie an der Refinanzierung beteiligt sind
— oder die von ihr Beauftragten sowie die NRW.BANK sind berechtigt, die
bestimmungsgemale Verwendung des Darlehen bei dem/der Darlehensnehmer(in)
und bei der NRW.BANK zu uberprifen. Der/Die Darlehensnehmer(in) raumt zu
diesem Zweck den prifenden Stellen und ihren Beauftragten ein Betretungsrecht
ein. Mit den durch die Prufung gegebenenfalls entstehenden Kosten kann der/die
Darlehensnehmer(in) belastet werden.
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Allgemeine Bestimmungen

8.1
8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

10.

1.

—3/5 -

Besondere Pflichten der Darlehensnehmerin/des Darlehensnehmers
Der/Die Darlehensnehmer(in) ist verpflichtet,

mit der Darlehenszusage verbundene Bedingungen und Auflagen zu erfillen,

die NRW.BANK unverzuglich zu unterrichten, wenn

die der Darlehenszusage zugrunde liegenden Investitionen und/oder deren
Finanzierung sich andern,

sich die Fertigstellung oder Inbetriebnahme des Vorhabens andert,

die Stilllegung, VerauBerung, Vermietung, Verpachtung oder Umwandlung nach
den Vorschriften des UmwG des geforderten Betriebes beziehungsweise geforderter
Anlagen ganz oder teilweise bevorsteht,

wesentliche Vorkommnisse vorliegen, die das in der Darlehenszusage aufgefihrte
Vorhaben betreffen oder die die ordnungsgemafe Bedienung des Darlehens
gefahrden konnten,

einer der unter Nr. 11 aufgefuhrten Sachverhalte vorliegt.

Unwirksamkeit der Darlehenszusage

Die Darlehenszusage der NRW.BANK wird in Hohe des nicht angeforderten
Darlehensbetrags unwirksam, wenn innerhalb der in der Zusage genannten
Abruffrist

—_der/die Darlehensnehmer(in) die Voraussetzungen nicht verwirklicht, die zur
Anforderung des Darlehensbetrags berechtigen, und/oder

—_ die Anforderung des Darlehensbetrags bei der NRW.BANK nicht erfolgt.

Die Frist kann von der NRW.BANK auf Antrag nur dann verlangert werden, wenn
dargelegte Grinde erkennen lassen, dass die Verzogerungen unvermeidlich und
nicht von dem/der Darlehensnehmer(in) oder von einem/einer von ihm/ihr
Beauftragten zu vertreten sind.

Widerruf der Darlehenszusage

Die NRW.BANK kann aus wichtigen Grinden von ihrer Darlehenszusage vor
Auszahlung des Darlehensbetrags zurticktreten beziehungsweise die Darlehens-
zusage widerrufen. Dies gilt insbesondere, wenn Forderungsvoraussetzungen
nicht mehr gegeben sind.

Kundigung nach Auszahlung des Darlehen

Die NRW.BANK kann das Darlehen jederzeit aus wichtigem Grund zur sofortigen
Ruckzahlung kiindigen und dem/der Darlehensnehmer(in) eine Vorfalligkeits-

entschadigung in Rechnung stellen, insbesondere wenn

der/die Darlehensnehmer(in) das Darlehen zu Unrecht, vor allem durch unzutreffen-
de Angaben, erlangt hat,
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Allgemeine Bestimmungen

11.2

12.

121

12.2

13.

131

13.2

14.

der/die Darlehensnehmer(in) das geforderte Vorhaben nicht beziehungsweise
nicht innerhalb des Fertigstellungszeitraums verwirklicht oder von den der
Darlehenszusage zugrunde liegenden Investitionen wesentlich abweicht, ohne
dass diesen Anderungen zugestimmt wird,

der/die Darlehensnehmer(in) das Darlehen nicht dem in der Darlehenszusage
genannten Verwendungszweck entsprechend einsetzt,

der/die Darlehensnehmer(in) mit der Darlehenszusage verbundene Bedingungen
und Auflagen nicht erfullt,

der/die Darlehensnehmer(in) den Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemafd
fuhrt oder nicht rechtzeitig vorlegt,

Forderungsvoraussetzungen nachtraglich entfallen sind,
der geforderte Betrieb beziehungsweise geforderte Anlagen ganz oder teilweise
stillgelegt, veraulert, vermietet oder verpachtet oder nach den Vorschriften des

UmwG auf eine andere Rechtspersonlichkeit Ubertragen wird/werden,

der/die Darlehensnehmer(in) langer als einen Monat mit Zahlungen im Verzug ist.

Zinszuschlag

Der von dem/der Darlehensnehmer(in) zu entrichtende Zinssatz kann von der
NRW.BANK auf bis zu 5 Prozentpunkte Uber dem jeweiligen Basiszinssatz gemaf
§ 247 BGB festgesetzt werden, und zwar

in den unter Nr. 11.1 bis 11.5 genannten Fallen vom Tage der Auszahlung durch
die NRW.BANK an,

in den unter Nr. 11.6 bis 11.8 genannten Fallen von dem Tag an, ab dem die
Voraussetzungen fur eine Rickforderung eingetreten sind.
Verzugszinsen

Wird eine vereinbarte Leistung bei Falligkeit nicht erbracht, kann die NRW.BANK
ihren Verzugsschaden in Rechnung stellen.

Daneben behalt sich die NRW.BANK vor, weitere Verzugsschaden geltend zu machen.

Bei Vereinbarung eines negativen Zinssatzes entfallt die Zahlungsverpflichtung
der NRW.BANK an den/die Darlehensnehmer(in), soweit fallige Tilgungsraten
nicht geleistet werden.

Belassung oder Ubertragung

Die NRW.BANK kann dem/der Darlehensnehmer(in) das Darlehen zu den bisherigen
Bedingungen belassen, wenn der geforderte Betrieb oder geforderte Anlagen an
einen/eine Dritte(n) vermietet oder verpachtet werden und der Forderungszweck
weiterhin gegeben ist.
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NRW.BANK

Allgemeine Bestimmungen

15. Leistungseinzug

Die NRW.BANK wird fallige Leistungen — auch fur den Fall einer vorzeitigen
Kidndigung — im Lastschriftverfahren einziehen.

16. Gebiihren, Steuern oder sonstige Kosten
Gebuhren, Steuern oder sonstige Kosten, die aus dem Vertragsverhaltnis zwischen

der NRW.BANK und dem/der Darlehensnehmer(in) erwachsen, sind von dem/der
Darlehensnehmer(in) zu erstatten.

17. Erfullungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Erflllungsort und Gerichtsstand ist Dusseldorf.

Auch im Falle der Vereinbarung eines negativen Zinssatzes finden die gesetzlichen
Bestimmungen zum Darlehensrecht Anwendung.

NRW.BANK.Kommunal Invest und NRW.BANK.Moderne Schule werden gefordert durch:

KFW

__5/5 - 20150 - Fassung 01/26



NRW.BANK.Kommunal Invest

NRW.BANK.Moderne Schule <& NRW.BANK

NRW.BANK.Fluchtlingsunterkunfte

Verwendungsnachweis

Zeichen der NRW.BANK (bitte stets angeben)

Hinweise

Fragen bitten wir mit ,entfallt” zu kennzeichnen, wenn sie nach MaRgabe der Zusage
nicht zutreffen. Wenn der Raum des Vordruckes nicht ausreicht, bitten wir, die Fragen
in Anlagen zu beantworten.

Die in diesem Formular aufgefihrten Betrage sind in Euro ausgewiesen.

1. Darlehensnehmer(in)

Gemeinde/-verband oder rechtlich unselbststandiger Eigenbetrieb

2. Hohe des zugesagten Forderdarlehens €

3. Datum der Globalzusage

4. Verwendungszweck

Der Verwendungszweck beziehungsweise der
Bauabschnitt wurde mit Gesamtkosten von € abgerechnet.

Anzahl der geschaffenen Unterkunftsplatze?

1 nur fir NRW.BANK.Flichtlingsunterkiinfte angeben
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NRW.BANK.Kommunal Invest, NRW.BANK.Moderne Schule, NRW.BANK

NRW.BANK.Fliichtlingsunterkiinfte — Verwendungsnachweis

5. Finanzierung des geforderten Vorhabens

Vorgesehene
Finanzierung laut Tatsachliche
Zusage Finanzierung
5.1 Darlehen
NRW.BANK.Flichtlingsunterkinfte
NRW.BANK.Kommunal Invest
NRW.BANK.Moderne Schule
NRW.BANK.Kommunal Invest Plus
5.2 Eigenmittel
5.3 Offentliche Mittel
bitte spezifizieren
5.4 Sonstige Fremdmittel
Summe 0,00 0,00
Beginn des Investitionsvorhabens
bzw. Bauabschnitts
Monat Jahr
Beendigung des Investitionsvorhabens
bzw. Bauabschnitts
Monat Jahr

6. Bestatigungen

6.1 Ich/Wir bestatige(n), dass das Darlehen entsprechend der Globalzusage fur das
Programm ,NRW.BANK.Kommunal Invest”, ,,NRW.BANK.Kommunal Invest
Plus”, ,NRW.BANK.Moderne Schule” beziehungsweise ,, NRW.BANK.Fliichtlings-
unterkinfte” verwendet und die in der Globalzusage der NRW.BANK genannten
Bedingungen und Auflagen erfullt wurden.

6.2 Ich/Wir bestatige(n), dass fiur die Unterzeichner/innen im Zeitpunkt der Unterzeichnung
Vertretungsmacht gemaRl der Gemeindeordnung NRW oder einer Vollmacht besteht.
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NRW.BANK.Kommunal Invest, NRW.BANK.Moderne Schule,

NRW.BANK.Fliichtlingsunterkiinfte — Verwendungsnachweis

6.3 Bestatigungen bei geforderten MaBnahmen zum Klimaschutz
Die im Antrag geschilderten KlimaschutzmaBnahmen wurden erfolgreich umgesetzt.

L1 1ch/wir bestatige(n), dass die erzeugte Energie ausschlieflich fur den Eigengebrauch
des Darlehensnehmers/der Darlehensnehmerin verwendet wird und weder ins offentliche
Netz eingespeist, verkauft oder einer wirtschaftlichen Betatigung im Sinne des EU-
Beihilferechts zugefuhrt wird.

L1 1ch/wir bestatige(n), dass der Effizienzstandard 55 (fur Zusagen bis zum 31.12.2024)
bzw. der Effizienzstandard 40 (fur Zusagen ab dem 01.01.2025) erfullt ist.

L1 1ch/wir bestatige(n), dass ein Ruckgang der Wasserverluste um mindestens
20% erfillt ist und der Energieverbrauch auf durchschnittlich unter 0,5 kWh/m?
gesenkt wurde.

Mir/Uns ist bekannt, dass die in Nr. 2 bis 6.3 angegebenen Tatsachen subventions-
erheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 1 des
Landessubventionsgesetzes vom 24. Marz 1977 (GV NWR, S. 136/SGV NRW, S. 74) und
dem Subventionsgesetz vom 29. Juli 1976 (BGBI. |, S. 2037) sind.

Mir/Uns sind ferner die nach § 3 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 bestehenden
Mitteilungspflichten bekannt.

Ort, Datum Siegel/Unterschrift/Amtsbezeichnung des
Darlehensnehmers/der Darlehensnehmerin

__3/3 - 20148 - Fassung 05/25

NRW.BANK

E alles zuriicksetzen i



	NRW.BANK.Moderne Schule  Merkblatt
	Gemeinschaftsaktion von NRW.BANK und KfW Bankengruppe 

	20149_05-25_FU_KI_MS_FU_Antrag.pdf
	Antrag
	1.  Antragsteller(in)
	2.  Darlehensempfänger(in)
	3.  Vorhabensbeschreibung
	4.  Bestätigung
	Anlage Einzelprojekt  [1] 


	20150_05-25_FlU_KI_MS_Allgemeine Bestimmungen.pdf
	Allgemeine Bestimmungen
	NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte
	NRW.BANK.Kommunal Invest
	NRW.BANK.Moderne Schule
	NRW.BANK.Kommunal Invest Plus


	20148_05-25_KI_MS_FU_Verwendungsnachweis.pdf
	NRW.BANK.Kommunal Invest
	NRW.BANK.Moderne Schule
	NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte
	Verwendungsnachweis


	20149_05-25_FU_KI_MS_FU_Antrag.pdf
	Antrag
	1.  Antragsteller(in)
	2.  Darlehensempfänger(in)
	3.  Vorhabensbeschreibung
	4.  Bestätigung
	Anlage Einzelprojekt  [1] 


	20149_10-25_FU_KI_MS_FU_Antrag.pdf
	Antrag
	1.  Antragsteller(in)
	2.  Darlehensempfänger(in)
	3.  Vorhabensbeschreibung
	4.  Bestätigung
	Anlage Einzelprojekt  [1] 


	20149_01-26_KI_MS_Antrag.pdf
	Antrag
	1.  Antragsteller(in)
	2.  Darlehensempfänger(in)
	3.  Vorhabensbeschreibung
	4.  Bestätigung
	Anlage Einzelprojekt  [1] 


	20150_01-26_KI_MS_Allgemeine Bestimmungen.pdf
	Allgemeine Bestimmungen
	NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte
	NRW.BANK.Kommunal Invest
	NRW.BANK.Moderne Schule
	NRW.BANK.Kommunal Invest Plus


	20149_01-26_KI_MS_Antrag.pdf
	Antrag
	1.  Antragsteller(in)
	2.  Darlehensempfänger(in)
	3.  Vorhabensbeschreibung
	4.  Bestätigung
	Anlage Einzelprojekt  [1] 


	20150_01-26_KI_MS_Allgemeine Bestimmungen.pdf
	Allgemeine Bestimmungen
	NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte
	NRW.BANK.Kommunal Invest
	NRW.BANK.Moderne Schule
	NRW.BANK.Kommunal Invest Plus



	20148: 
	text: 
	Zeichen 2: 
	Darlehensnehmer 2: 
	Höhe Darlehen 2: 
	Datum 2: 
	Verwendungszweck 2: 
	Gesamtkosten 2: 
	Anzahl Unterkunftsplätze 2: 
	Vorgesehene Finanzierung 8: 
	Vorgesehene Finanzierung 9: 
	Vorgesehene Finanzierung 10: 
	Vorgesehene Finanzierung 11: 
	Vorgesehene Finanzierung 12: 
	Tatsächliche Finanzierung 8: 
	Tatsächliche Finanzierung 9: 
	Tatsächliche Finanzierung 10: 
	Tatsächliche Finanzierung 11: 
	Tatsächliche Finanzierung 12: 
	Öffentliche Mittel 2: 
	Vorgesehene Finanzierung 13: 
	Tatsächliche Finanzierung 13: 
	Vorgesehene Finanzierung 14: 
	Tatsächliche Finanzierung 14: 
	Vorgesehene Finanzierung Summer 2: 0
	Tatsächliche Finanzierung Summe 2: 0
	Baubeginn Monat 2: 
	Baubeginn Jahr 2: 
	Beendigung Monat 2: 
	Beendigung Jahr 3: 
	Ort Datum 2: 

	But: 
	zurück : 

	Kont: 
	Klimaschutz 3: Off
	Klimaschutz 4: Off
	Klimaschutz 2: Off


	20149: 
	opt: 
	versand: Off
	Zweck: Off
	Bestätigung 1: Off
	Bestätigung 2: Off
	Bestätigung 3: Off
	Weiterleitung: Off

	Kont: 
	Darlehensempfänger 3: Off
	Darlehensempfänger 4: Off
	Darlehensart: Off
	Darlehensart 2: Off
	Darlehensart 3: Off
	Bestätigung 2: Off
	Bestätigung 3: Off
	Bestätigung 4: Off
	Bestätigung 5: Off

	text: 
	Gesamtbetrag: 
	Antragsteller 3: 
	Anschrift 3: 
	Ansprechpartner 3: 
	Telefon 3: 
	Mail 3: 
	Aktenzeichen 3: 
	Namen 3: 
	Vorhaben 4: 
	Ort_Datum 4: 
	Name in DB: 
	Bezeichnung 2: 
	Investitionsort 2: 
	Sonstiges 2: 
	Plan 11: 
	Plan 12: 
	Plan 13: 
	Plan 14: 
	Plan Summe 3: 0
	Plan 16: 
	Plan 17: 
	Plan 18: 
	Plan 10: 
	Plan 19: 
	Plan 20: 
	Plan Summe 4: 0
	Angaben Vorhaben 2: 
	Monat 2: 
	Jahr 2: 
	Monat 3: 
	Jahr 3: 
	Nr Vorförderung: 
	Gesellschaft 3: 

	But: 
	zurück 7: 




